
 
Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung 
nimmt das Konzept zur gerontopsychiatrischen Versorgung zustimmend zur Kenntnis 
und beauftragt die Verwaltung, das Konzept, vorbehaltlich der Bereitstellung der 
erforderlichen Haushaltsmittel, umzusetzen. 
 
 


